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Projekt Nr. BD-P-2025-0xx

Vereinbarung 
vom [Datum]
betreffend die Unterschutzstellung von Habitat-Bäumen


zwischen

Herr/Frau XX, wohnhaft in XX, Eigentümerin des Grundstückartikels Nr. XX in [Gemeinde],
nachfolgend der/die Waldeigentümerin, einerseits,

und

dem Kanton Freiburg, Amt für Wald und Natur WNA,
nachfolgend das WNA, andererseits,


Die vorliegende Vereinbarung hat den Erhalt eines oder mehrerer Habitat-Bäume bis zu ihrem vollständigen Zerfall zum Ziel. Sie betrifft folgende Habitat-Bäume: 

	Baumart
	BHD
	Genaue Koordinaten 
(z.B. 2'567’723/1'176’542)
	Grundstück-Artikel Nr.
	Gemeinde
	Subvention (Betrag)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Gesamtbetrag: 
	




Der/Die Waldeigentümerin verpflichtet sich, auf jeglichen Eingriff an den erwähnten Bäumen zu verzichten und sie auch nach dem Fall im Wald zu belassen. Wenn ein Besitzer seinen Wald verkauft oder übergibt, verpflichtet er den neuen Besitzer die Pflichten und Rechte betreffend die Habitat-Bäume zu übernehmen. 

Entschädigung
Der Staat Freiburg verpflichtet sich, dem Waldeigentümer nach Unterzeichnung der Vereinbarung eine Pauschalentschädigung von Fr. ... auszuzahlen. 
Bei Nichteinhaltung der Bedingungen bleibt eine Rückforderung des Entschädigungsbetrags vorbehalten. 


Angefertigt in 3 Originalexemplaren für den/die Eigentümerin, den Forstkreis und das WNA.
	Für den Kanton Freiburg
Amt für Wald und Natur



Christian Aeschlimann
Leiter des 2. Forstkreises



Für den/die Waldeigentümerin
Herr / Frau XX

oder

Die Waldeigentümerin:
Gemeinde XX

	


Der Gemeindeschreiber		Der Gemeindeammann
XX					XX
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